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Allgemeines
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2022 ist entsprechend den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamt-
kostenverfahren aufgestellt.

Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 werden beste-
hende Wertpapieranlagen, die bisher im Umlaufvermögen 
ausgewiesen wurden, nunmehr im Finanzanlagevermögen aus-
gewiesen. Die Anlagen werden aufgrund einer aktualisierten 
Einschätzung der Geschäftsführung nunmehr langfristig gehalten 
und dienen nicht mehr für die kurzfristige Finanzdisposition. 
Insgesamt weist der Jahresabschluss Wertpapiere des Anlage
vermögens von TEuro 19.592 aus. Im Vorjahr belief sich der 
Ausweis von im Umlaufvermögen ausgewiesenen Wertpapier-
anlagen auf TEuro 20.236. Die entsprechenden Erträge werden 
daher seit dem Berichtsjahr unter Erträge aus Wertpapiere des 
Finanzanlagevermögens (Vorjahr: Zinserträge) ausgewiesen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annah-
me der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagever-
mögen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmä-
ßige, lineare Abschreibungen, angesetzt. Bei der Bemessung 
der Nutzungsdauer (drei bis sieben Jahre für immaterielle Ver-
mögensgegenstände und drei bis 15 Jahre für Sachanlagen 
sowie bis zu 50 Jahre für Gebäude) stellen wir auf die betrieb-
lichen Erfahrungen ab, die sich weitgehend mit den Angaben 
in den steuerlichen AfA-Tabellen decken. In der Vergangenheit 
wurden teilweise steuerlich motivierte Abschreibungen gemäß 
§ 254 HGB a.F. vorgenommen. Die Abschreibungsmethode auf 
bis zum 31.12.2009 zugegangene Altbestände wurde gemäß 
Artikel 67 Abs. 4 EGHGB beibehalten. Hieraus ergaben sich 
im Berichtsjahr in geringem Umfang höhere Abschreibungen. 
Auch für die künftigen Jahre werden hieraus keine erheblichen 
steuerlichen Mehrbelastungen erwartet.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten bis EUR 250,00 werden im Zugangsjahr voll ab-
geschrieben und ihr Abgang unterstellt. Anlagegüter mit An-
schaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als EUR 250,00 
bis einschließlich EUR 1.000,00 werden im Zugangsjahr in 
einen Sammelposten eingestellt, der linear über fünf Jahre 
abgeschrieben wird.

Geschäfts- oder Firmenwerte werden über die erwartete wirt-
schaftliche Nutzungsdauer von vier Jahren abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. 
bei Vorliegen von voraussichtlich dauernder Wertminderung 
mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. 

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Einstandspreisen. Bei 
schwankenden Einstandspreisen werden gewogene Durch-
schnittspreise angesetzt, sofern nicht niedrigere Werte nach 
dem Niederstwertprinzip zu berücksichtigen sind.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände so-
wie die flüssigen Mittel werden zum Nennwert angesetzt. Bei 
den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden alle 
Posten, die vor mehr als einem Jahr fällig waren, zu 100 % 
einzelwertberichtigt. Bei den übrigen Forderungen erfolgen bei 
erkennbaren Ausfallrisiken entsprechende Einzelwertberichti-
gungen. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pau-
schalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung 
getragen. Forderungen, die auf ausländische Währung lauten, 
werden mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag 
bewertet. Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit 
von mehr als einem Jahr werden abgezinst und mit dem Bar-
wert angesetzt.

Ausgaben und Einnahmen, sobald sie Aufwendungen bzw. 
Erträge für künftige Perioden betreffen, werden als Rechnungs-
abgrenzungsposten aktivisch bzw. passivisch abgegrenzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken 
und ungewissen Verpflichtungen und wurden in Höhe des 
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 
Erfüllungsbetrages angesetzt. Zukünftige Kostensteigerungen 
werden hierbei berücksichtigt.

Die Berechnung der Pensionsverpflichtungen erfolgte nach dem 
ratierlichen Anwartschaftsbarwertverfahren. Dabei wurden die 
Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck, ein Rechnungszins auf 
Basis eines 10-Jahres-Durchschnitts von 1,78 % (Vorjahr: 1,87 %) 
für eine pauschale Restlaufzeit von 15 Jahren und eine Anpas-
sung der laufenden Renten von 2,5 % p.a. zugrunde gelegt.

Die Bewertung der Pensionsrückstellung gemäß § 253 Abs. 6 
HGB mit Zins auf Basis des 7-Jahres-Durchschnitts und Zins auf 
Basis des 10-Jahres-Durchschnitts führt zu einem Unterschieds-
betrag in Höhe von EUR 85.147 (Vorjahr EUR 136.933). Dieser 
Betrag ist ausschüttungsgesperrt gem. § 253 Abs. 6 S. 2 HGB.  

Darüber hinaus bestehen rückgedeckte Pensionszusagen, die 
gemäß § 246 Abs. 2 HGB mit dem Aktivwert aus den Rückde-
ckungsansprüchen zu saldieren waren. Der Erfüllungsbetrag 
entspricht dem Zeitwert (Aktivwert) der Rückdeckungsversiche-
rung von TEuro 791 (Vorjahr: TEuro 737). Im Geschäftsjahr 
wurden Aufwendungen in Höhe von TEuro 53 mit Erträgen in 
Höhe von TEuro 29 verrechnet.

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich zum Erfüllungsbetrag 
angesetzt. Verbindlichkeiten, die auf ausländische Währung 
lauten, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanz-
stichtag bewertet.

ANHANG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2022

IN TEURO	

	
	 1.	 Umsatzerlöse	
	 2.	 Sonstige betriebliche Erträge
		  davon aus Währungsumrechnung: TEuro 166
		  (Vorjahr: TEuro 221)

	 3.	 Materialaufwand
		  a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
			   Betriebsstoffe und für bezogene Waren
		  b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen
	
	 4.	 Personalaufwand
		  a)	Löhne und Gehälter
		  b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für
			   Altersversorgung und für Unterstützung
			   davon für Altersversorgung: TEuro 7.150 
			   (Vorjahr: TEuro 7.599)

	 5.	 Abschreibungen 
		  auf immaterielle Vermögensgegenstände
		  des Anlagevermögens und Sachanlagen	  
	 6.	 Sonstige betriebliche Aufwendungen 
		  davon aus Währungsumrechnung: TEuro 516
		  (Vorjahr: TEuro 265)

	 7.	 Erträge aus Beteiligungen
		  davon aus verbundenen Unternehmen: TEuro 1.386
		  (Vorjahr: TEuro 1.376)
	 8.	 Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen
	 9.	 Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des 
		  Finanzanlagevermögens 
	10.	 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	  
	 11.	 Abschreibungen auf Finanzanlagen	
	12.	 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
		  davon aus Aufzinsung: TEuro 64 
		  (Vorjahr: TEuro 78)	
	 	 Ergebnis vor Steuern		
	13.	 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
	14.	 Ergebnis nach Steuern	
	15.	 Sonstige Steuern	
	16.	 Jahresüberschuss	

		  2022

	
	 103.217    		
	 4.314    	
	
		
		  107.531    
		
		
	 188    		
	 33.052    		
		  33.240   
		
	 47.239    	
	
	 15.510    	
	
		
		  62.749   
		
		
		  2.746    
		  24.843    
		
		
		  –  16.047    
	 2.117    	
	
		
	 16.573    		
	
	 197    		
	 0
	 895    	
	 64    		
	
		  17.928    
		  1.881    
		  653    
		  1.228    
		  56    
		  1.172    

		  2021

	
	 100.964  		
	 1.669  	
	
		
		  102.633  
		
		
	 191  		
	 33.276  		
		  33.467 
		
	 45.144  	
	
	 15.427  	
	
		
		  60.571 
		
		
		  2.620  
		  22.124  
		
		
		  –  16.149  
	 2.104  	
	
		
	 16.668  		
	
	 0
	 242  	
	 200  	
	 78  	
	
		  18.736  
		  2.587  
		  487  
		  2.100  
		  61  
		  2.039  
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